
Amtliche Mitteilung 34-2020 vom 13. November 2020 

Zweite Satzung zur Änderung der Allgemeinen Bestimmungen für 
Prüfungsordnungen der Hochschule Fulda – University of Applied Sciences vom 
4. November 2020 

 

 

Gemäß §§ 20 Abs. 1, 37 Abs. 5 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) vom 14. Dezember 
2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2020 (GVBl. I S. 435) hat das 
Präsidium der Hochschule Fulda – University of Applied Sciences am 12. November 2020 die 
nachstehende  Änderung der Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsordnungen der Hoch-
schule Fulda – University of Applied Sciences genehmigt. 

 

 

Artikel 1: Änderungen 

 

1. § 10 (Meldung und Zulassung zu den Prüfungsleistungen) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 5 erhält folgende Fassung:   
 
„5Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sind Abmeldungen von Prüfungen ohne 
Angabe eines wichtigen Grundes nach folgender Maßgabe zulässig: 

 mündliche und praktische Prüfungen, Referate, Präsentationen sowie Prüfungen 
per Videokonferenzsystem: 
bis zum Beginn der Prüfung (= bis einschließlich zur Stellung der Gesundheits-
frage); das Nichterscheinen zu einer Prüfung gilt als Abmeldung von der Prüfung; 

 schriftliche Prüfungen, Projektarbeiten, Portfolio, Open Book Prüfungen:  
bis zur Abgabe der Prüfungsleistung; die Nichtabgabe der Prüfungsleistung gilt 
als Abmeldung von der Prüfung.“ 

b) Satz 6 wird gestrichen. 

 

 

2. In § 11 (Prüfungsleistungen) wird in Absatz 1 Satz 13 die Zahl „2“ durch „vier“ ersetzt.  

 

 

3. In § 13 Abs. 2 (Schriftliche Prüfungen, Klausur) wird in Satz 5 die Angabe „zwei“ durch „vier“ 
ersetzt.  

 

 

4. In § 20 Absatz 3 (Wiederholung von Prüfungsleistungen, Jahresfrist) werden in Satz 7 nach 
der Angabe „Sommersemester 2020“ die Worte „und das Wintersemester 2020/21“ einge-
fügt. 

 

 

 

Artikel 2: Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Änderung tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des Wintersemesters 
2020/21 außer Kraft. 
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(2) Die Satzung zur Änderung der Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsordnungen der 
Hochschule Fulda – University of Applied Sciences vom 16. Juni 2020 gilt weiter fort, soweit 
sie den Regelungen dieser Satzung nicht entgegensteht. Sie tritt mit Ablauf des Winterse-
mesters 2020/21 außer Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
Fulda, d. 13.11.2020  
 

 
Prof. Dr. Karim Khakzar 
Präsident der Hochschule Fulda 


